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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Cornelia Pieper, Ulrike Flach,
Hellmut Königshaus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/5883 –

Zur Akzeptanz des Lebenslangen Lernens in Deutschland

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Lebenslanges Lernen und Weiterbildung waren zu keiner Zeit wichtiger als
heute. Die Teilhabemöglichkeiten des Einzelnen am gesellschaftlichen, politi-
schen und wirtschaftlichen Leben hängen entscheidend von seiner Bildung ab.
Die Erweiterung der Europäischen Union und die voranschreitende Öffnung
der Weltmärkte, verbunden mit dem großen Menschen- und Bildungspotential
wirtschaftlich stark wachsender Staaten wie z. B. China, Indien und Brasilien
verschärfen die internationale Wettbewerbssituation dramatisch. Der Wettbe-
werb in der nachindustriellen Gesellschaft ist aber zum wesentlichen Teil ein
Wettbewerb der Ideen und der Fähigkeiten zu ihrer Umsetzung.

Kontinuierliche Erwachsenenbildung ist zur Absicherung der Funktionsfähig-
keit der freiheitlichen Gesellschaft aber nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht,
sondern auch im Hinblick auf die Möglichkeiten demokratischer Teilhabe
nötig. Somit geht es nicht nur um die berufsbegleitende Weiterbildung oder
zusätzliche bzw. nachgeholte Ausbildungen, sondern auch um allgemeine und
politische Bildung.

Die deutsche Gesellschaft steht über den wirtschaftlichen Wandel hinaus vor
weiteren schwerwiegenden Herausforderungen, die sich aus den demografi-
schen Fakten ergeben. Bereits 2030 wird der Anteil der über 60-Jährigen an der
Gesamtbevölkerung mehr als 40 Prozent betragen. Der Anteil jüngerer Fach-
kräfte in der Wirtschaft wird sich dramatisch zugunsten der Älteren verschie-
ben. Schon daran wird deutlich, dass diese Entwicklung das Bildungssystem
vor eine gewaltige Herausforderung stellt und der Stellenwert von Weiterbil-
dung massiv aufgewertet werden muss.

Bis 2050 wird die Bevölkerungszahl in Deutschland voraussichtlich von der-
zeit etwa 82 Millionen auf etwa 68 Millionen Einwohner zurückgehen.

2020 werden sich diejenigen Menschen im produktivsten Teil ihres Erwachse-
nenalters befinden, die jetzt zwischen 10 und 35 Jahren alt sind. Viele dieser
Menschen haben aber als Jugendliche eine Bildung bekommen, die bereits
heute hinter den Anforderungen der Wirtschaft erheblich zurückbleibt. Derzeit
sind ca. 20 bis 25 Prozent eines Schulabgängerjahrganges von ihren Bildungs-
voraussetzungen her als höchst problematisch einzustufen. Die Schulbildung
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erfüllt international gesehen allenfalls mittelmäßige Anforderungen, dies haben
die PISA-Studien eindrucksvoll bewiesen. Daher wird es auch einen erhebli-
chen Bedarf am Nachholen von Grundqualifikationen geben, der mit den Mög-
lichkeiten und Methoden der Weiterbildung erfüllt werden muss. Dabei stellen
sich auch pädagogisch besonders anspruchsvolle Aufgaben. Weiterbildung
kann jedoch nur erfolgreich sein, wenn sie auf ein aktives Mitwirken der Be-
troffenen stößt. Die Akzeptanz der Weiterbildung und ein adäquates Angebot
sind demzufolge von großer Bedeutung auch für die zukünftige wirtschaftliche
Entwicklung. Gegebenenfalls müssen Anstrengungen zur Steigerung der Ak-
zeptanz unternommen werden.

Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

Die Kleine Anfrage hebt insbesondere die Bedeutung der Weiterbildung für
Ältere im Kontext des demographischen Wandels und globaler wirtschaftlicher
Herausforderungen hervor. Dem stimmt die Bundesregierung ausdrücklich zu.
Lebenslanges Lernen ist eine wichtige Voraussetzung, damit Menschen länger
für sich und die Gesellschaft erfolgreich aktiv bleiben können.

Die Anfrage stellt auf unterschiedliche Formen lebenslangen Lernens ab.
„Lebenslanges Lernen“ umfasst alle Lebensphasen und beschränkt sich nicht
allein auf Weiterbildung: Die „Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bun-
desrepublik Deutschland“ die am 5. April 2005 von Bund und Ländern in der
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung ver-
abschiedet wurde, beschreibt, wie das Lernen aller Bürgerinnen und Bürger in
allen Lebensphasen und Lebensbereichen, an verschiedenen Lernorten und in
vielfältigen Lernformen angeregt und unterstützt werden kann. Sie orientiert
sich sowohl an den Lebensphasen des Menschen von der frühen Kindheit bis
ins hohe Alter, als auch an wesentlichen Elementen für lebenslanges Lernen,
die damit Entwicklungsschwerpunkte darstellen.

Die gemeinsame Verabschiedung der Strategie von Bund und Ländern für das
lebenslange Lernen in der Bundesrepublik Deutschland zeigt, dass die Verant-
wortlichen bereit sind, die Weiterentwicklung des Bildungswesens in ihren Ver-
antwortungsbereichen offensiv und abgestimmt national sowie europäisch zu
betreiben. Deutschland hat damit einen wesentlichen Beitrag seiner europäi-
schen Verpflichtung aufgrund der Entscheidungen der Europäischen Räte von
Lissabon im Jahr 2000 und Barcelona 2002 erfüllt und konnte, von der Aner-
kennung der Europäischen Kommission für das Geleistete begleitet, die
zukünftige Förderung des lebenslangen Lernens auch auf europäischer Ebene
erfolgreich mitgestalten.

Die Bundesregierung stimmt der Anfrage ebenfalls insofern zu, dass weitere
Anstrengungen zur Steigerung der Akzeptanz unternommen werden müssen.
Die Beratungen im Deutschen Bundestag wie die öffentliche Debatte mit den
Ländern, Sozialpartnern und den Verbänden über die Analysen und Handlungs-
empfehlungen sowie über die Chancen für ihre Umsetzung leisten wichtige
Beiträge zu einer notwendigen Mobilisierungskampagne.

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Bereitschaft von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern in Deutschland, sich lebenslang fortzubilden im Hin-
blick auf die wirtschaftlichen Notwendigkeiten?

Der aktuelle Trendbericht zum Berichtssystem Weiterbildung mit Ergebnissen
einer repräsentativen Befragung von über 7 000 Personen im Alter von 19 bis 64
Jahren im Bundesgebiet belegt ein großes Interesse an Weiterbildung. 94 Pro-
zent der Befragten im Erwerbstätigenalter sind der Ansicht, dass jeder bereit
sein sollte, sich weiterzubilden. 92 Prozent vertreten die Meinung, dass man
sich weiterbilden muss, um beruflich erfolgreich zu sein.
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Besonders hoch ist laut Berichtssystem Weiterbildung die Motivation zur Wei-
terbildung bei Erwerbstätigen, die über stark steigende Qualifikationsanforde-
rungen berichten. Sie nehmen fast dreimal so häufig an formal organisierter
beruflicher Weiterbildung teil wie Erwerbstätige, die keine Veränderung sehen
(56 Prozent vs. 19 Prozent), und weisen auch deutlich höhere Teilnahmequoten
beim informellen beruflichen Lernen auf (80 Prozent vs. 47 Prozent).

Die Bundesregierung begrüßt die hohe Bereitschaft zur Weiterbildung und wird
im Rahmen der Umsetzung der gemeinsam mit den Ländern in der Bund-Län-
der-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung vereinbarten
Strategie zum lebenslangen Lernen die Weiterbildung der Bürgerinnen und
Bürger weiter fördern. Ferner geht die Bundesregierung davon aus, dass der
beruflichen Weiterbildung im Hinblick auf die Herausforderungen der Globali-
sierung, des schnellen technischen und wirtschaftlichen Wandels und der demo-
graphischen Entwicklung jetzt und in Zukunft weiterhin eine große Bedeutung
zukommt. Diese Einschätzung der Bundesregierung wird offenbar auch von der
Mehrheit der Bundesbürger und -bürgerinnen geteilt.

2. Wie beurteilt die Bundesregierung den Zusammenhang zwischen der Wei-
terbildungsquote und der Produktivität in unserer Volkswirtschaft?

Die Qualifikation der Erwerbstätigen ist ein wesentlicher Faktor für die Pro-
duktivität einer Volkswirtschaft. So wurde auf der Basis von Daten des IAB-
Betriebspanels – einer repräsentativen Befragung von rund 160 000 Betrieben –
für die betriebliche Ebene ermittelt, dass interne und externe Weiterbildungs-
maßnahmen die betriebliche Produktivität und den Unternehmenserfolg erhöhen.

3. Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nahmen insgesamt von
2000 bis 2004 an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen teil?

Aus dem Berichtssystem Weiterbildung können in diesem Zeitrahmen für die
Erhebungsjahre 2000 und 2003 Teilnehmerzahlen für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen ermittelt werden.
Demnach nahmen im Jahr 2000 40 Prozent aller Erwerbstätigen im Alter zwi-
schen 19 und 64 Jahren an Kursen beruflicher Weiterbildung teil. Das sind
hochgerechnet 12,8 Millionen Erwerbstätige (7,8 Millionen weiblich, 5,0 Milli-
onen männlich). Für das Jahr 2003 waren es bei einer Teilnahmequote von 34
Prozent an formal organisierter Weiterbildung insgesamt 11,7 Millionen Er-
werbstätige, darunter 6,4 Millionen Männer und 5,3 Millionen Frauen. Unter
Berücksichtigung der informellen beruflichen Weiterbildung ergeben sich
höhere Teilnehmerzahlen. So nahmen im Jahr 2003 insgesamt 67 Prozent der
19- bis 64-jährigen Erwerbstätigen an einer Form von beruflicher Weiter-
bildung teil. Hochgerechnet waren dies 22,8 Millionen Erwerbstätige, darunter
13 Millionen Männer und 9,8 Millionen Frauen. Für das Jahr 2000 liegen ent-
sprechende Zahlen in dieser Abgrenzung nicht vor.

In Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung mit Förderung nach dem SGB III
traten ein:

2000 522 939 Teilnehmer und Teilnehmerinnen,

2001 441 907 Teilnehmer und Teilnehmerinnen,

2002 454 699 Teilnehmer und Teilnehmerinnen,

2003 254 718 Teilnehmer und Teilnehmerinnen,

2004 185 041 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Insgesamt traten im Zeitraum von 2000 bis 2004 1 859 304 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen ein.
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Deutlich wird, dass mit der veränderten Mittelzuteilung im Eingliederungsbud-
get auch die Zahl der Eintritte im Bundesgebiet West von 59 Prozent im Jahr
2002 auf 67 Prozent an allen Eintritten im Jahr 2004 angestiegen ist. Der pro-
zentuale Anteil der Eintritte in Maßnahmen, die zu einem anerkannten Berufs-
abschluss führen, ist hingegen bundesweit nahezu konstant geblieben.

4. Sieht die Bundesregierung in Bezug auf die Teilnahme Unterschiede
zwischen hoch- und geringqualifizierten Arbeitnehmern, Männern und
Frauen, jüngeren und älteren Arbeitnehmern, Voll- und Teilzeitkräften,
Alleinerziehenden, sowie zwischen in- und ausländischen Arbeitnehmern?

5. Wenn ja, wie sehen diese Unterschiede – möglichst genau beschrieben –
aus?

6. Wie erklärt die Bundesregierung die ggf. vorhandenen Unterschiede?

Die Fragen 4 bis 6 werden zusammen wie folgt beantwortet:

Der Trendbericht 2003 im Berichtssystem Weiterbildung enthält keine Aussa-
gen zur Weiterbildungsbeteiligung differenziert nach Voll- und Teilzeitkräften
oder von Alleinerziehenden. Für den Bereich der Bundesagentur für Arbeit lie-
gen ebenfalls keine Informationen über die Zahl der Eintritte von Alleinerzie-
henden und Teilzeitkräften vor. Ersatzweise wurden die Zahl der Eintritte von
Berufsrückkehrer und Berufsrückkehrerinnen und die Eintritte in Teilzeitmaß-
nahmen ausgewertet. Hinsichtlich des Qualifikationsniveaus wurden die Ein-
tritte nach dem Schulabschluss der Teilnehmer untersucht und die Personen
ohne Berufsabschluss (Ungelernte) ermittelt. Bezüglich des Alters wurde zwi-
schen den unter 25-Jährigen und Älteren differenziert.

Die Beteiligung bei der Weiterbildungsförderung von Frauen hat sich danach in
den letzten Jahren trotz rückläufiger Teilnehmerzahlen auf hohem Niveau ge-
halten. Der Anteil der Frauen am Teilnehmerbestand ist zwischen 2001 und
2004 sogar von 51,5 Prozent auf 52,2 Prozent gestiegen. Der Anteil der Berufs-
rückkehrern und Berufsrückkehrerinnen schwankt zwischen sechs Prozent und
acht Prozent. Die niedrigere Quote in 2004 bei den Berufsrückkehrern und
Berufsrückkehrerinnen und den Maßnahmen mit der Unterrichtsart Teilzeit re-
sultiert auch aus der Problematik, dass die Integration in den Arbeitsmarkt we-
gen des Missverhältnisses Teilzeitsuchende/Teilzeitangebote erschwert ist und
Berufsrückkehrer und Berufsrückkehrerinnen aufgrund häuslicher Bindungen
überwiegend eine Teilzeitbeschäftigung suchen. Der Anteil der unter 25-Jähri-
gen ist gestiegen, was auf die günstigeren Eingliederungsaussichten dieser Per-
sonengruppe zurückzuführen ist.

In der gruppenspezifischen Auswertung bestätigt der Trendbericht 2003 zum
Berichtssystem Weiterbildung die Aussagen früherer Berichtsjahre. Mit stei-
gender Schulbildung nimmt die Beteiligung an Weiterbildung zu. Während von
den Personen mit niedrigem Schulabschluss bundesweit 28 Prozent an Weiter-
bildung teilgenommen haben, sind es bei denen mit Abitur mehr als doppelt so
viele (59 Prozent). Ein vergleichbares Bild ergibt sich auch für den Zusammen-
hang zwischen beruflichem Bildungsabschluss und Weiterbildung. Im Jahr
2003 haben bundesweit 62 Prozent der Personen mit Hochschulabschluss an
Weiterbildung teilgenommen, während es in der Gruppe der Personen ohne Be-
rufsausbildung 23 Prozent waren. Bundesweit beteiligen sich Beamte zu 68 Pro-
zent an Weiterbildung, von den Arbeitern waren es dagegen nur 31 Prozent. Die
Teilnehmerquoten der Angestellten und Selbstständigen liegen mit 55 Prozent
bzw. 49 Prozent dazwischen.

Die Weiterbildungsteilnahme von Frauen und Männern unterscheidet sich nur
geringfügig um zwei Prozentpunkte: Die Gesamtteilnahmequote der Männer
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liegt 2003 bei 42 Prozent, die der Frauen bei 40 Prozent. Generell nehmen
ältere Personen deutlich seltener an Weiterbildung teil als jüngere. Während nur
knapp jeder Dritte 50- bis 64-Jährige sich an Weiterbildung beteiligt hat
(31 Prozent), waren es in den Altersgruppen 35 bis 49 Jahre und 19 bis 34 Jahre
jeweils 46 Prozent. Ausländer nehmen auch 2003 wesentlich seltener an Wei-
terbildung teil als Deutsche (29 Prozent vs. 42 Prozent).

7. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um insbesondere
die Weiterbildungsquote der geringqualifizierten Arbeitnehmer, der auslän-
dischen Arbeitnehmer und der alleinerziehenden Mütter und Väter zu ver-
bessern?

Die Bundesregierung ist für die Zielgruppe der geringqualifizierten Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen an erster Stelle bestrebt, bestehende Qualifikations-
defizite bereits im Vorfeld zu vermeiden. Aus diesem Grund wurden in den letz-
ten Jahren intensive Bemühungen angestellt, Jugendliche zu unterstützen, eine
qualifizierte Ausbildung zu erhalten. An dieser Stelle sei sowohl auf die Einfüh-
rung von Berufsausbildungsvorbereitungskursen als auch das BMBF-Programm
„Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ hin-
gewiesen.

Um die Weiterbildung sowohl von geringqualifizierten ausländischen Arbeit-
nehmern als auch alleinerziehenden Müttern und Vätern zu fördern, sind ver-
schiedene Angebote geschaffen worden. Dazu zählen u. a. die Sprachkurse der
Bundesagentur für Migranten, die Förderung der Weiterbildung zur Wiederein-
gliederung von Frauen nach der Zeit der Kindererziehung sowie die Schaffung
von Zugangsmöglichkeiten zu bestehenden Förderkonzepten z. B. im Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz (AFBG).

Um auch alleinerziehenden Müttern und Vätern eine berufliche Weiterbildung
zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, sieht das AFBG u. a. einen Zuschuss zu den
notwendigen Kosten einer Kinderbetreuung während einer Fortbildung vor.
Dieser Zuschuss ist durch die AFBG-Novelle 2002 ebenso angehoben worden,
wie die Kinderzuschläge bei den Unterhaltsbeiträgen für Vollzeitmaßnahmen.
Ebenso wurde mit der AFBG Novelle die Förderung der Weiterbildung auslän-
discher Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen durch eine Verkürzung der not-
wendigen Zeiten einer Erwerbstätigkeit in Deutschland verbessert und damit
ein Beitrag zu ihrer Integration geleistet.

Geringqualifizierte ausländische Arbeitnehmer haben gemäß § 44 Abs. 1 Ziffer
1a) AufenthG einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs. Da-
durch erhalten sie die Möglichkeit, ausreichende Sprachkenntnisse zu erwerben
und hierdurch besser qualifizierte Arbeitsplätze zu erhalten.

Zur Förderung der Nachqualifizierung beschäftigter Arbeitnehmer wurde zum
1. Januar 2002 mit dem Job-AQTIV-Gesetz das neue Instrument des § 235c in
das SGB III aufgenommen.

Zentrale Vorgaben an die Arbeitsagenturen zum Forcieren arbeitsmarktpoliti-
scher Maßnahmen für bestimmte Personengruppen – die über die SGB III-Re-
gelungen hinausgehen – würden dem neuen System von Führung und Steue-
rung in der Bundesagentur für Arbeit widersprechen: Wesentliches Ziel ist das
Stärken der operativen Verantwortung vor Ort. Die Agenturen für Arbeit
werden an der Erreichung ihrer – in verbindlichen Zielvereinbarungen fest-
gehaltenen – Ziele gemessen. In diesem Zielvereinbarungsprozess werden den
Agenturen für Arbeit folglich keine inhaltlichen Vorgaben über die Beteiligung
von Zielgruppen an der Weiterbildungsförderung gemacht. Maßgeblich für die
Aktivitäten in der aktiven Arbeitsförderung ist das Verhältnis von Wirkung und
Wirtschaftlichkeit. Die Arbeitsagenturen planen in eigener Verantwortung und
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unter Berücksichtigung der lokalen und regionalen Arbeitsmarktbedingungen,
durch welchen Maßnahmemix und in welcher Dimensionierung die Integrati-
onserfolge verbessert und die Kosten der Integration weiter optimiert werden
können.

Der Stand der Zielerreichung wird regelmäßig im Dialog zwischen der Zentrale
der Bundesagentur für Arbeit und den Regionaldirektionen sowie den Regional-
direktionen und den Agenturen für Arbeit bewertet. Gegenstand der Erörterung
sind auch die „Leitwerte“. Diese werden zur Vervollständigung der Abbildung
der BA-Aktivitäten und zur Protokollierung der Einhaltung z. B. europäischer
oder nationaler Bestimmungen in den Planungs- und Zielnachhaltungsprozess
einbezogen. Im Rahmen der Leitwerte aufgrund nationaler Regelungen wird
u. a. der Anteil der besonders förderungsbedürftigen Personengruppen im
Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB III an den Maßnahmeteilnehmern beo-
bachtet. Dazu gehören auch die Geringqualifizierten.

8. Welche Maßnahmen will die Bundesregierung ergreifen, um den Anteil der
Bevölkerung am Lebenslangen Lernen bis zum Jahre 2010 auf 12,5 Prozent
zu erhöhen, wie es als Ziel im Synthesebericht des CEDEFOP (Europäi-
sches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung) zur Maastricht-Studie
angeregt ist?

Hinsichtlich der in der Fragestellung genannten Zielgröße ist anzumerken, dass
auf europäischer Ebene vereinbart wurde, dass die Beteiligung am lebenslangen
Lernen im europäischen Durchschnitt bis 2010 bei 12,5 Prozent liegen soll.
Diese Zielmarke rekurriert auf den Europäischen Labour Force Survey, der einen
Zeitraum von jeweils vier Wochen beschreibt. Dagegen ermittelt das nationale
Berichtssystem Weiterbildung jährliche Beteiligungsquoten: In 2003 nahmen ins-
gesamt 41 Prozent der 19- bis 64-Jährigen an formalisierter Weiterbildung teil,
also an Lehrgängen, Kursen oder Seminaren. Hochgerechnet summiert sich die
Teilnahme an Weiterbildung im Jahr 2003 damit bundesweit auf rund 20,4 Mil-
lionen Weiterbildungsteilnehmer und -teilnehmerinnen.

Zu den Maßnahmen der Bundesregierung:

Mit der zum 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Reform des AFBG ist es gelun-
gen, die Weiterbildungsbereitschaft junger Fachkräfte deutlich zu steigern.
2003 stieg aufgrund der Leistungsverbesserungen und Ausweitung des Förder-
bereiches (Gesundheitsberufe) die Anzahl der geförderten, sich höher qualifi-
zierenden Fachkräfte um ca. 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund
122 000, 2004 nochmals um 9 Prozent auf rund 133 000. Dabei erhöhte sich die
Anzahl der geförderten Frauen 2003 um rund 57 Prozent auf 36 100 und 2004
um weitere 14 Prozent auf rund 41 000. Die Zahl der Männer stieg 2003 um 32
Prozent auf 85 700 und 2004 um 7 Prozent auf rund 92 000. Seit Inkrafttreten
der Reform hat sich die Zahl der Geförderten mehr als verdoppelt.

Die Bundesregierung hat mit dem Aktionsprogramm „Lebensbegleitendes Ler-
nen für alle“ im Jahr 2001 Maßnahmen zur Förderung des lebenslangen Lernens
auf den Weg gebracht.

Im Rahmen dieses Aktionsprogramms wurde u. a. das Förderprogramm „Ler-
nende Regionen – Förderung von Netzwerken“ aufgelegt, in dem derzeit bun-
desweit 70 regionale bildungsbereichs- und politikfeldübergreifende Netzwerke
innovative Angebote entwickeln und umsetzen, vor allem in den zentralen
Handlungsfeldern Bildungsberatung, Verzahnung der Bildungsbereiche, Lernen
in und mit KMU, Neue Lernwelten und Lernorte, Netzwerk- und Organisations-
entwicklung sowie Bildungsmarketing. Das Aktionsprogramm wird auch durch
das Forschungsprogramm „Lernkultur Kompetenzentwicklung“ flankiert. Durch
eine Vielzahl von Einzelprojekten – Schwerpunkte: „Lernen im Prozess der
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Arbeit“, Lernen im sozialen Umfeld, Lernen in Weiterbildungseinrichtungen,
Lernen im Netz und eine breite Grundlagenforschung“ – werden die gewonne-
nen Erkenntnisse genutzt, um Rahmenbedingungen im Bereich der beruflichen
Weiterbildung zu schaffen. Diese sollen in erster Linie kleinen und mittleren
Unternehmen, insbesondere aber den Menschen im Erwerbsalter helfen, Lernen
und Kompetenzentwicklung so zu organisieren, dass Betriebe wettbewerbsfähig
bleiben, Beschäftigte den beruflichen Herausforderungen gewachsen sind und
nicht Erwerbstätigen durch Kompetenzerhalt und Kompetenzentwicklung Rück-
kehrmöglichkeiten ins Erwerbsleben erhalten bleiben.

Darüber hinaus fördert die Bundesregierung durch weitere Programme wie
„Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ und
„Berufliche Integration und Beratung von Zuwanderern“ zielgruppenspezifisch
den Erwerb von schulischen oder beruflichen Abschlüssen.

Mit ihren Initiativen für mehr Transparenz, zur Sicherung der Qualität von Wei-
terbildungsangeboten und zur Etablierung von Qualitätsmanagementsystemen
bei den Trägern von Weiterbildungsmaßnahmen hat die Bundesregierung Fort-
schritte erreicht. Um die Orientierung im großen und vielfältigen Weiterbildungs-
angebot in Deutschland zu erleichtern, hat die Bundesregierung die Entwicklung
der Echtzeit-Meta-Suchmaschine „info-web-Weiterbildung“ in Auftrag gegeben,
mit der ein interessenneutrales Informationsangebot sowohl für private Weiter-
bildungsinteressierte als auch für Unternehmen aufgebaut wird, das in den
Bereichen der beruflichen, allgemeinen, politischen und wissenschaftlichen
Weiterbildung den einheitlichen Zugriff auf die Angebote der Weiterbildungs-
datenbanken erlaubt.

Durch die Gesetze für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die aktive
Arbeitsförderung weiter konsequent auf die rasche Integration in reguläre Be-
schäftigung ausgerichtet worden. Dies hat auch bei der Bildungsförderung eine
Entwicklung in Gang gesetzt, die stärker als bisher auf höhere Wirksamkeit, eine
nachhaltige Qualitätsentwicklung und mehr Wettbewerb zwischen den Bildungs-
anbietern zielt. Früher als erwartet konnte das von der Bundesregierung ge-
förderte und in einem von Bund und Ländern initiierten Modellprojekt erfolg-
reich erprobte bundesweite Gütesiegel für Weiterbildungsangebote und -träger
„LQW 2“ (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung, Version 2)
zur Marktreife entwickelt werden.

Mit der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes entspricht die Bundesre-
gierung den von der Expertenkommission „Finanzierung Lebenslangen Ler-
nens“ vorgeschlagenen Anstrengungen zur besseren Integration sowohl von zu-
wandernden Migrantinnen und Migranten als auch von jenen, die bereits in der
Bundesrepublik Deutschland leben. Die vom Bund zu tragenden Kosten der
Integrationskurse, auf die ein Rechtsanspruch besteht, belaufen sich für Neuzu-
wanderer auf jährlich ca. 208 Mio. Euro, einschließlich der nach dem Aufent-
haltsgesetz zur Teilnahme verpflichtbaren, bereits im Land lebenden Immigran-
tinnen und Immigranten.

Auch bezogen auf den Expertenkommissionsvorschlag, Bildungskosten steuer-
lich zu begünstigen, hat die Bundesregierung zwischenzeitlich gehandelt. Sie
hat die einkommenssteuerliche Behandlung von Aufwendungen für die Aus-
und Weiterbildung bereits durch das Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung
und weiterer Gesetze vom 21. Juli 2004 entscheidend verbessert. Danach kön-
nen Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung beziehungsweise für
ein Erststudium bis zu einer Höhe von 4 000 Euro im Kalenderjahr als Sonder-
ausgaben abgezogen werden (früher bis zu 920 Euro, bei auswärtiger Unter-
bringung bis zu 1 227 Euro). Aufwendungen für die Fortbildung in einem
bereits erlernten Beruf und für Umschulungsmaßnahmen, die einen Berufs-
wechsel vorbereiten, sind grundsätzlich als Werbungskosten oder Betriebsaus-
gaben abziehbar.
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Dies gilt auch für Aufwendungen für ein weiteres Studium, wenn dieses in ei-
nem hinreichend konkreten, objektiv feststellbaren Zusammenhang mit späteren
steuerpflichtigen Einnahmen aus der angestrebten beruflichen oder betrieblichen
Tätigkeit steht. Damit hat die Bundesregierung der geänderten Lebenswirklich-
keit in der Arbeitswelt Rechnung getragen. Maßnahmen zum lebenslangen
Lernen treffen jetzt auf deutlich verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen.
Die Bürgerinnen und Bürger werden damit jährlich mit ca. 350 Mio. Euro ins-
gesamt entlastet. Darüber hinaus sind Aufwendungen zur Aus-, Fort- und Wei-
terbildung der Arbeitnehmer, die von (land- und forstwirtschaftlichen, gewerb-
lichen und freiberuflichen) Unternehmen und Betrieben getragen werden, als
Betriebsausgaben auf Unternehmensebene abziehbar. Darauf aufbauend wird
die Bundesregierung in ihrem Verantwortungsbereich ihre Initiativen fortsetzen
und ausbauen.

9. Welche Rolle und Funktion soll das Netz der deutschen Volkshochschulen
im Kontext des Lebenslangen Lernens übernehmen?

Für die Durchführung der allgemeinen Weiterbildung sind die Länder zustän-
dig. Bei der Förderung und dem Ausbau der Weiterbildung spielen die Kommu-
nen eine besondere Rolle. Weiterbildung gehört zu den Aufgaben der vom
Grundgesetz in Artikel 28 garantierten kommunalen Selbstverwaltung. Im Rah-
men der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger tragen die Kommu-
nen Sorge für die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots vor
Ort. Zentrale Institution der Weiterbildung ist die zum Regelangebot gehörende
Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum.

Die ca. 1 000 Volkshochschulen stellen in Deutschland nach der Erstausbildung
einen wichtigen Bereich für das lebenslange Lernen dar. Sie bieten flächende-
ckend und wohnortnah ein umfangreiches Angebot allgemeiner und beruflicher
Weiterbildung an. Ihr Bildungsangebot gliedert sich in die folgende Bereiche:
Politik – Gesellschaft – Umwelt, Kultur – Gestalten, Gesundheit, Sprachen,
Arbeit und Beruf, Alphabetisierung – Grundbildung – Schulabschlüsse. Ihrem
ganzheitlichen Bildungsverständnis entsprechend, vermitteln sie nicht nur
Anpassungsqualifizierungen, sondern auch Grundwissen und Schlüsselkompe-
tenzen. Sie fördern Urteilsvermögen und soziale Kompetenzen und unterstüt-
zen die Persönlichkeitsbildung.

Volkshochschulen arbeiten überparteilich und überkonfessionell und erfüllen
den öffentlichen Auftrag, allen Bürgerinnen und Bürgern eine breit gefächerte
und innovative Weiterbildung zu sozialverträglichen Preisen zu ermöglichen.

Über ihre Anbieterfunktion hinaus haben sie besondere Bedeutung als Orte der
Kommunikation, Sozialisation und Integration gewonnen. Sie übernehmen für
Verwaltungen, Institutionen, Vereine und öffentliche Initiativen Dienstleistun-
gen und tragen zur Vernetzung der lokalen und regionalen Akteure bei. Als
Weiterbildungseinrichtungen für alle Bürgerinnen und Bürger leisten sie
wesentliche Beiträge für Integration und Partizipation.

Gleichzeitig deckt sie die längste Lernphase ab und stellt den größten Bildungs-
bereich dar. Damit die Volkshochschulen ihre Aufgaben auch zukünftig wahr-
nehmen können, sind verlässliche öffentliche Förderungen unverzichtbar. Für
die Realisierung lebenslangen Lernens benötigt die Weiterbildung die Infra-
struktur der Volkshochschule.

10. Welche Maßnahmen ergriff die Bundesregierung bereits, nachdem Stu-
dien der OECD, des CEDEFOP und der Weltbank zu Tage brachten, dass
die Beratungsdienste in Europa konzeptionell und praktisch reformiert
werden müssen, um den Anforderungen der Wissensgesellschaft gerecht
zu werden?
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Die vom Rat der Europäischen Union im Mai 2004 verabschiedete Entschlie-
ßung zur Förderung der lebenslangen Bildungs- und Berufsberatung versteht
Beratung als lebensbegleitendes Instrument zur Förderung der eigenständigen
Berufs- und Bildungslaufbahn, das durch gezielte Information die Mobilität
und Flexibilität der Bürgerinnen und Bürger in Europa unterstützen und zum
Erhalt der individuellen Beschäftigungsfähigkeit beitragen soll.

Die Bundesregierung hat die EU-Ratsentschließung zur lebensbegleitenden
Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung zum Anlass genommen, die
Beratungslandschaft in Deutschland im Hinblick auf die Empfehlungen des
EU-Ministerrats und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der OECD- und
EU-Studien zur Berufsberatung genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die Bundesagentur unterstützt diesen Prozess nachhaltig, z. B. durch interkultu-
relle und internationale Arbeitsmarktstudien des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung sowie den Auf- und Ausbau internationaler Beratungs- und Ver-
mittlungsstrukturen (ZAV, EURES, Europäische Berufsberatungszentren etc.).

Gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und der Nationalen Agentur Bil-
dung für Europa haben BMBF und BMWA die Fachtagung „Zukunft der Bera-
tung für Bildung, Beruf und Beschäftigung – Gestalten und Vernetzen“ im Juni
2004 durchgeführt. Ziel war es, die zahlreichen Akteure in diesem Beratungs-
feld (Länder und Kommunen, Schulen und Hochschulen, Bundesagentur für
Arbeit, Bildungsträger, Kammern und andere Organisationen von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern, private Anbieter sowie Wissenschaft und Politik) zusam-
men zu bringen, um auf möglichst breiter Basis die Befunde und Empfehlungen
der EU zu erörtern und Schlussfolgerungen für möglichen Handlungsbedarf in
Deutschland zu ziehen.

Die Tagung hat in der gesamten Breite der erörterten Themen den wachsenden
Bedarf nach mehr Transparenz und Kohärenz der stark zersplitterten und wenig
vernetzten Beratungsstrukturen und Beratungsaktivitäten in Deutschland deutlich
gemacht und aufgezeigt, wo insbesondere Handlungsbedarf besteht – nämlich
mehr Transparenz über die „Beratungslandschaft“ und Entwicklung gemeinsam
getragener Leitlinien für Qualität und Professionalität von Beratungsangeboten
in diesem Feld. Die Initiative zur Gründung eines Nationalen Forums für Be-
ratung (dies war eine der Empfehlungen der EU) ist aus dieser Tagung hervor-
gegangen und hat die beiden Bundesministerien um Unterstützung ihres Vor-
habens gebeten.

Die Bundesregierung hat sich entschlossen, dieses Thema durch ein For-
schungsvorhaben aufzugreifen (Bestandsaufnahme der Beratungsstrukturen
und -angebote sowie Entwicklung von Qualitätsstandards) und die Expertise
der in der Initiative vertretenen Organisationen für die Bearbeitung des For-
schungsvorhabens zu nutzen. Inwieweit sich aus der Initiative ein „Nationales
Forum“ mit festen Strukturen entwickelt, hängt auch vom Engagement weiterer
wichtiger Akteure in diesem Feld ab.

Bildungsberatung ist gleichzeitig ein wichtiges Handlungsfeld im BMBF-Pro-
gramm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“. Zentrale Zielset-
zungen dieses Programms sind u. a. die Stärkung der Zusammenarbeit zwi-
schen Bildungs-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik, die Erhöhung der
Transparenz der Bildungsangebote, die Erhöhung der Qualität und Verwertbar-
keit der Bildungsangebote. Für die Umsetzung dieser Zielsetzungen hat das
Thema Bildungsberatung einen herausragenden Stellenwert, wobei im genann-
ten Programm insbesondere folgende Aktivitäten umgesetzt werden:

– Entwicklung und Erprobung von Qualifizierungsmodellen zur Fortbildung
von Beratenden,

– Entwicklung und Erprobung von Geschäftsmodellen für bildungsbereichs-
übergreifende Beratung, bei denen öffentliche und private Akteure der Bil-
dung und der Nachfrageseite (Betriebe) gemeinsam auf lokaler Ebene agieren,
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– Entwicklung und Erprobung neuer Formen und Instrumente der Bildungsbe-
ratung. Hierzu zählen Instrumente zur Kompetenzerfassung, Zertifizierung,
Qualitätsentwicklung und Zertifizierung.

Um die Ergebnisse aus den geförderten Lernenden Regionen überregional zu-
gänglich zu machen, werden im Rahmen eines programmübergreifenden The-
mennetzes zum Thema Beratung die betreffenden Ergebnisse aus den Lernen-
den Regionen zusammengetragen, verdichtet und auch für den ungeförderten
Raum zugänglich gemacht.

11. Wie viele Weiterbildungskollegs, wie viele Volkshochschulen, und wie
viele sonstige anerkannte Träger bieten gegenwärtig auf dem zweiten Bil-
dungsweg die Nachholung welcher Schulabschlüsse in Deutschland an?

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2002 in Deutsch-
land 301 Abendschulen und Kollegs, die Erwachsenen das Nachholen von all-
gemein bildenden Schulabschlüssen ermöglichen. Es lässt sich darüber hinaus
jedoch nicht exakt beziffern, wie viele Weiterbildungskollegs, Volkshochschu-
len und sonstige anerkannte Träger gegenwärtig auf dem Zweiten Bildungsweg
das Nachholen welcher Schulabschlüsse in Deutschland anbieten.

12. Wie haben sich die Zahlen der Schulanfänger des zweiten Bildungsweges
an Weiterbildungskollegs, Volkshochschulen und sonstigen Bildungsträ-
gern differenziert nach Bildungsgängen und Geschlecht jeweils jährlich in
den letzen zehn Jahren in den einzelnen Bundesländern entwickelt?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

13. Wie haben sich die Zahlen der erfolgreichen Schulabgänger des zweiten
Bildungsweges an Weiterbildungskollegs, Volkshochschulen und anderen
Bildungsträgern differenziert nach Bildungsgängen und Geschlecht jeweils
in den letzten zehn Jahren in den einzelnen Bundesländern entwickelt?

Zu den Schulabgängern nach Abschlussarten und Ländern weist das Statisti-
sche Bundesamt für allgemeinbildende Abendschulen und Kollegs für den
Zehnjahreszeitraum bis 2003 folgende Daten (zunächst die Gesamtzahlen, dann
aufgeteilt für männliche und weibliche Schulentlassene) aus:
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Gemäß der Fernunterrichtsstatistik des Statistischen Bundesamtes nahmen im
Jahr 2003 34 259 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fernunterrichtslehrgän-
gen zu schulischen und sonstigen Lehrgängen teil, davon befanden sich 20 679
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Vorbereitung auf öffentlich-rechtliche
oder staatliche Prüfungen. Genauere Differenzierungen sind nicht möglich.

14. Wie hat sich die Abbrecherquote von Teilnehmern auf dem zweiten
Bildungsweg jeweils in den letzten zehn Jahren differenziert nach den
jeweiligen Bildungsgängen und Geschlecht nach Trägern und Bundeslän-
dern entwickelt?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

15. Welche Alterstruktur weisen die Teilnehmer des zweiten Bildungsweges
differenziert nach Abschlussart und Erfolg bzw. Abbruch jeweils in den
letzten zehn Jahren in den einzelnen Bundesländern auf?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

16. Wie hoch ist die prozentuale Quote derjenigen, die für das Nachholen
eines Schul- oder Berufsabschlusses eine volle oder teilweise Förderung
aus öffentlichen Mitteln erhielten?

Die prozentuale Quote derjenigen, die für das Nachholen eines Schul- oder
Berufsabschlusses eine volle oder teilweise Förderung aus öffentlichen Mitteln
erhielten, lässt sich aufgrund unvollständiger Informationen über die Gesamt-
zahlen nicht berechnen.

Aus der Statistik über die Zahl der Geförderten nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz lässt sich für 2003 entnehmen, dass 675 Schülerinnen und
Schüler von Abendhauptschulen gefördert wurden, 4 735 Schülerinnen und
Schüler von Abendrealschulen, 2 640 Schülerinnen und Schüler von Abend-
gymnasien sowie 33 845 Schülerinnen und Schüler von Kollegs. Es ist anzu-
nehmen, dass mit dieser Förderung das Nachholen entsprechender Schulab-
schlüsse unterstützt wird.

Es ist ferner davon auszugehen, dass der Besuch von Fachschulklassen und
Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung
nicht voraussetzt, zumindest teilweise dem Nachholen von Schul- und Berufs-
abschlüssen dient.

Hier wurden 2003 12 796 Schülerinnen und Schüler von Fachschulklassen
sowie 5 046 Schülerinnen und Schüler von Fachoberschulklassen nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz aus öffentlichen Mitteln gefördert.

Der Anteil der Eintritte in SGB III-Weiterbildungsmaßnahmen, die zum Erwerb
eines Berufsabschlusses führen, i. d. R. zwei- bis dreijährige Weiterbildungen,
ist 2004 im Vergleich zu 2003 unter Berücksichtigung des finanziellen Auf-
wands und des verfügbaren Mittelvolumens gesunken, liegt aber mit 24 Prozent
immer noch deutlich über der Quote in den Jahren 2000 bis 2002. Der hohe
Anteil in den Jahren 2003 und 2004 ist auf die Einführung des Mindeststan-
dards einer 70-prozentigen Verbleibsprognose zurückzuführen. Die Verbleibs-
quote bei den Absolventen von Umschulungen war in der Vergangenheit im
Vergleich zu anderen kürzeren Weiterbildungen deutlich höher. Verbleibsquo-
ten von 70 Prozent und mehr wurden überwiegend bei den Weiterbildungen in
den Gesundheitsdienstberufen erreicht.
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Im Rahmen des zum 31. Dezember 2003 ausgelaufenen Jugendsofortpro-
gramms traten jeweils bis Ende des Berichtsjahres folgende Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in Maßnahmen zum Nachholen des Hauptschulabschlusses ein:

2000 1 602,

2001 1 600,

2002 1 083,

2003 1 947.

Auf der Grundlage der im Jugendsofortprogramm gesammelten Erfahrungen
wurde mit dem Job-AQTIV-Gesetz mit Wirkung vom 1. Januar 2004 die Mög-
lichkeit in das SGB III übernommen, dass berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereiten
können (§ 61 Abs. 2 SGB III). In Maßnahmen, die gezielt auf den Erwerb des
Hauptschulabschlusses vorbereiten, sind im Jahr 2004 insgesamt 549 Teilneh-
mer eingetreten.

In den Maßnahmen nach dem neuen Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit
für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (ab September 2004) ist der
Erwerb des Hauptschulabschlusses für die Teilnehmer ohne Schulabschluss
ebenfalls möglich. Um die Integrationschancen in Ausbildung oder Arbeit zu
verbessern, ist nach der Maßnahmekonzeption der Erwerb des Hauptschul-
abschlusses nur eine von verschiedenen möglichen Förder- und Qualifizie-
rungssequenzen. Informationen über die Zahl der erworbenen Hauptschulab-
schlüsse liegen nicht vor.

17. Wie hoch ist der prozentuale Anteil der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, die eine öffentlich geförderte Qualifikations- oder Weiterbildungs-
maßnahme ohne Abschluss abgebrochen haben?

Exakte Daten über die Abbrecherquote in Maßnahmen der beruflichen Benach-
teiligtenförderung nach SGB III liegen nicht vor. Schätzungen gehen davon
aus, dass bei berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für
Arbeit bis zu 30 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Bildungs-
angebote vorzeitig abbrechen. Die Abbrecherproblematik in berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen wird derzeit im Rahmen eines Projekts, das im
BMBF-Programm „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Ziel-
gruppen mit besonderem Förderbedarf“ gefördert wird, analysiert. Ergebnisse
hierzu werden nach Abschluss des Projektes voraussichtlich Ende 2005 vorlie-
gen.

Im Zusammenhang mit der Weiterbildungsförderung nach §§ 77 ff. SGB III
liegt die Abbrecherquote 2004 bei den unter 25-Jährigen bei 12 Prozent. Die
Quote ist seit dem Jahr 2000 kontinuierlich gesunken (von 25 Prozent auf
12 Prozent). Deutliche Verbesserungen sind seit 2003 zu verzeichnen. Gründe
hierfür sind:

– die Einführung des Bildungsgutscheins und die damit verbundene Auswahl-
verantwortung des Weiterzubildenden sowie

– die Umsteuerung zur Freiwilligkeit der Weiterbildungsteilnahme und die
(vorgeschaltete) Prüfung der Weiterbildungsbereitschaft und -fähigkeit aus-
schließlich durch Trainingsmaßnahmen.
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18. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, diesen Anteil zu verrin-
gern?

Durch eine intensivere Beratung und Eignungsprüfung sowie durch eine an den
individuellen Bedürfnissen und Kompetenzen der Jugendlichen ansetzende
Förderung wird versucht, den Abbrecheranteil weiter zu verringern. Ansätze
für eine Umsetzung in die Praxis finden sich beispielsweise im Rahmen des
neuen, seit Herbst 2004 umgesetzten Fachkonzeptes der Bundesagentur für
Arbeit für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen oder in Form des Profil-
PASS-Systems zur Kompetenzermittlung und Identifizierung informell erwor-
bener Kompetenzen, dessen Einführung in der Fläche derzeit geprüft wird.

Darüber hinaus sollen Teilnehmerabbrüche durch ein verbessertes Qualitäts-
management der Bildungsträger, insbesondere der Auswahlverfahren und Teil-
nehmerbetreuung, vermieden werden.
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